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Stadt Königsberg, ST Hellingen 
vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen III“ 
mit 1. Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen II“ 
 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange für oben 
genannte Bauleitplanung frühzeitig am Verfahren beteiligt.  
Gleichzeitig erfolgte die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. 
 
 
A. Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 

05.03.2020 bzw. mit E-Mail vom 05.03.2020 um Stellungnahme bis zum 14.04.2020 gebeten. 
 
 Name Straße Ort 

1 Regierung von Unterfranken Landesplanungsbehörde Peterplatz 9 97070 Würzburg 

2 Regionaler Planungsverband Main-Rhön Obere Marktstraße 8 97688 Bad Kissingen 

3 Landratsamt Haßberge - SG III/1 - Bauleitplanung Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

4 Landratsamt Haßberge - Kreisbauamt Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

5 Landratsamt Haßberge - Wasserrecht Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

6 
Landratsamt Haßberge -  
Untere Immissionsschutzbehörde 

Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

7 
Landratsamt Haßberge -  
Untere Naturschutzbehörde 

Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

8 Landratsamt Haßberge - Kreisbrandrat Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

9 
Landratsamt Haßberge 
Untere Denkmalschutzbehörde 

Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

10 Landratsamt Haßberge - Gesundheitsamt Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

11 Landratsamt Haßberge - Abfallrecht  Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

12 Herr Christian Blenk - Kreisheimatpfleger Lembacher Straße 13 97514 Oberaurach 

13 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Schloß Seehof 1 96117 Memmelsdorf 

14 Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen Kurhausstraße 26 97688 Bad Kissingen 

15 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Mainberger Straße 14 97422 Schweinfurt 

16 
Staatliches Bauamt Schweinfurt  
Fachbereich Straßenbau 

Mainberger Straße 14 97422 Schweinfurt 

17 Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken Zeller Str. 40 97082 Würzburg 

18 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ignatz-Schön-Straße 30 97421 Schweinfurt 

19 Bayerischer Bauernverband Werner-von-Siemens-Str. 55a 97076 Würzburg 

20 Industrie- und Handelskammer Mainaustr. 33 - 35 97082 Würzburg 

21 Handwerkskammer für Unterfranken Postfach 5804 97008 Würzburg 

22 Bayernwerk Netz GmbH  Hallstadter Straße 119 96052 Bamberg 

23 Stadtwerke Haßfurt Augsfelder Straße 6 97437 Haßfurt 

24 Deutsche Telekom AG - Bezirksbüro Netze Bamberg Memmelsdorfer Str. 211 96052 Bamberg 

25 E.ON Netz GmbH Luitpoldstraße 51 96052 Bamberg 

26 PLEdoc GmbH Gladbecker Str. 404 45326 Essen 

27 Stadt Haßfurt Hauptstraße 5 97437 Haßfurt 

28 Stadt Hofheim über VG Hofheim Obere Sennigstraße 4 97461 Hofheim 

29 Gemeinde Riedbach über VG Hofheim Obere Sennigstraße 4 97461 Hofheim 

30 Markt Burgpreppach über VG Hofheim Obere Sennigstraße 4 97461 Hofheim 

31 Stadt Zeil am Main Marktplatz 8 97475 Zeil am Main 

32 Gemeinde Kirchlauter  Georg-Schäfer-Straße 56 97500 Ebelsbach 

33 Stadt Ebern Rittergasse 3 96106 Ebern 
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B. Folgende Stellungnahmen sind im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  
 § 3 Abs. 1 BauGB eingegangen: 

Gemäß der Bestätigung der Stadt Königsberg vom 27.04.2020 wurden zu den Unterlagen keine 
Äußerungen oder Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift vorgelegt oder vorgebracht. 

 
 
 
C. Folgende  Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben der Planung zugestimmt 

bzw. keine Einwendungen vorgetragen: 
 

 Deutsche Telekom Technik GmbH          mit E-Mail  vom 06.03.2020 

 Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen         mit E-Mail  vom 11.03.2020 

 Handwerkskammer für Unterfranken          mit E-Mail  vom 12.03.2020 

 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Schweinfurt  mit Schreiben vom 13.03.2020 

 Staatliches Bauamt Schweinfurt           mit Schreiben vom 23.03.2020 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten       mit Schreiben vom 27.03.2020 

 Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt     mit E-Mail  vom 14.04.2020 

 Stadt Zeil am Main              mit E-Mail  vom 14.04.2020 

 Gemeinde Kirchlauter              mit Schreiben vom 22.04.2020 

 
 
 
D. Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben bis zum 14.04.2020 keine 

Rückmeldung zugesandt: 

 Kreisheimatpfleger Herr Christian Blenk 

 Bayerischer Bauernverband 

 Stadtwerke Haßfurt 

 Stadt Haßfurt 

 Stadt Hofheim 

 Gemeinde Riedbach 

 Markt Burgpreppach 

 Stadt Ebern 
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E. Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Bedenken und  
Anregungen vorgetragen: 
 

a.) PLEdoc GmbH mit E-Mail vom 12.03.2020 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



Zur Sitzung des Stadtrates am 26.05.2020   - 5 - 
Stadt Königsberg, ST Hellingen 
vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen III“ 
mit 1. Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen II“ 
 
 

 

b.) Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege mit E-Mail vom 17.03.2020 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Unter Punkt 8.1 der Hinweise des Bebauungsplans ist bereits eine Formulierung zum Umgang mit 
Bodenfunden gemäß Art. 8 Abs. 1 und 2 DSchG aufgenommen. 
 
Der Stadtrat vertritt die Auffassung, dass mit dieser Formulierung der Umgang mit Bodenfunden 
eindeutig geregelt ist. 
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c.) Regierung von Unterfranken mit E-Mail vom 30.03.2020 
 

 

 



Zur Sitzung des Stadtrates am 26.05.2020   - 8 - 
Stadt Königsberg, ST Hellingen 
vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen III“ 
mit 1. Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen II“ 
 
 

 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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d.) Regionaler Planungsverband Main-Rhön mit Schreiben vom 01.04.2020 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Es wird auf den Abwägungsvorschlag unter Punkt c.) verwiesen. 
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e.) Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt mit Schreiben vom 02.04.2020 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Für die Grundstücke mit Flur Nr. 627/3, 627/4 und 629 sind vom Vorhabensträger langfristige 
Pachtverträge mit den Eigentümern geschlossen, sodass die Nutzbarkeit der Flächen zur Anlage von der 
Photovoltaik-Freiflächenanlage gewährleistet ist. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Die Zufahrt zu angrenzenden Flächen ist durch den Betrieb der Photovoltaikanlage nicht beeinträchtigt. 
Der Umgriff des Plangebietes umfasst lediglich die landwirtschaftlichen Flächen mit Flur Nr. 627/2, 627/3, 
627/4, 628 und 629, sodass durch die Photovoltaikanlage die angrenzenden Flurwege mit Flur Nr. 528, 
546, 567 und 574 nicht beeinträchtigt sind und die Zufahrt auf angrenzende Flächen weiterhin 
gewährleistet ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Um die uneingeschränkte Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Flächen zu gewährleisten, 
ist unter Punkt 8.3 der Hinweise des Bebauungsplans bereits folgende Formulierung aufgenommen: 
 
„8.3 Landwirtschaft 

Auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung können Geruchs-, Staub- und Lärmimmissionen aus 
der Bewirtschaftung benachbarter landwirtschaftlicher Flächen auftreten, die auf das Gebiet 
einwirken können. Diese sind hinzunehmen,“ 
 

Der Stadtrat vertritt die Auffassung, dass mit diesem Hinweis die uneingeschränkte Bewirtschaftung 
benachbarter landwirtschaftlicher Flächen gewährleistet ist. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Durch die Photovoltaikanlage sind die angrenzenden Flurwege mit Flur Nr. 528, 546, 567 und 574 nicht 
beeinträchtigt und die Zufahrt auf angrenzende Flächen weiterhin gewährleistet. Für die erforderlichen 
Anpflanzungen innerhalb der Randeingrünung ist unter Punkt 8.4 der Hinweise des Bebauungsplans die 
Formulierung aufgenommen, dass die Freihaltung des Lichtraumprofils von der Baumkrone bis 4,50 m 
Höhe an öffentlichen Verkehrsflächen durch die Auswahl geeigneter Baumarten und Kronenpflege zu 
gewährleisten ist. 
 
Der Stadtrat vertritt die Auffassung, dass mit diesem Hinweis die uneingeschränkte Befahrung der an das 
Plangebiet angrenzenden Flurwege gewährleistet ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Unter Punkt B, 2.1 des Umweltberichts zum Bebauungsplan ist zur Eingriffsminimierung bereits erläutert, 
dass sich der Anlagenbetreiber nach Aufgabe der PV-Nutzung zum Rückbau mit der festgelegten 
Folgenutzung „Landwirtschaftliche Nutzfläche“ verpflichtet. Sämtliche bauliche Konstruktionsteile sind zu 
entfernen. 
 
Der Stadtrat vertritt die Auffassung, dass mit dieser Formulierung zur Eingriffsminimierung die 
Wiedernutzung der Planfläche als landwirtschaftliche Fläche nach Aufgabe der PV-Nutzung gewährleistet 
ist.  
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f.) Bayernwerk Netz GmbH mit E-Mail vom 09.04.2020 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der Hinweis zur Durchführung einer Netzverträglichkeitsprüfung wird zur Kenntnis genommen. 
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g.) Landratsamt Haßberge mit Schreiben vom 28.04.2020 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Unter Punkt B, 2.6 des Umweltberichts zum Bebauungsplan ist erläutert, dass aufgrund der 
vorgesehenen Randeingrünung eine Blendgefahr sowohl auf der Straße als auch für die 
nächstgelegenen Wohnhäuser (Hellingen, Prappacher Weg) ausgeschlossen werden können. 
 
Der Stadtrat vertritt die Auffassung, dass durch die geplante Randeingrünung die Blendgefahr 
ausgeschlossen werden kann. 
 
 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der weiteren Ausführungen  
berücksichtigt. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Die vorgebrachten Anmerkungen werden berücksichtigt und in die textlichen Festsetzungen der  
Grünordnung des Bebauungsplans eingearbeitet. 
 
Der Stadtrat vertritt die Auffassung, dass mit den oben genannten Anpassungen den  
naturschutzfachlichen Belangen ausreichend Rechnung getragen wird. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Der § 9 BauGB bietet nicht die rechtliche Grundlage, Festsetzungen dieser Art in den Bebauungsplan mit 
aufzunehmen. 
Die Erstellung des Feuerwehrplans wird vom Verfahrensträger in Abstimmung mit dem Kreisbrandrat vor 
Inbetriebnahme der Anlage durchgeführt. 
Die Zufahrt zum Grundstück ist über die Flurwege Flur Nr. 528 und 574 gewährleistet. 
Die Erforderlichkeit einer Feuerwehrbegehung wie unter Punkt d.) aufgeführt, wird dem Verfahrensträger 
zur Kenntnis gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Es ist keine beschlussmäßige Behandlung erforderlich. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Es ist keine beschlussmäßige Behandlung erforderlich. 
 


